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RS UVS Steiermark 1994/11/22 30.15-
239/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1994

Rechtssatz

Die Verweigerung der Entgegennahme eines der Behörde überreichten Schriftstückes bewirkt, daß das Anbringen

nicht bei der Behörde eingelangt ist. Dasselbe gilt für die behauptete Verweigerung der Protokollierung des

mündlichen Einspruches (VwGH 18.10.1989, 89/20/0150) und der mündlichen Berufung.

Schlagworte

Arbeits- und Sozialrecht Fristberechnung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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